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werben. Sei IRücEfatI binnen brei Qaijren feit bet testen
Serurteilung fann Me ©elbbuße bi! auf 1000 §*• unb
bie ©efängnilftrafe bi! auf 6 ERonate erhöht werben.

Ser Setrieblinljaber haftet für bie Sezahlung ber

gegen feinen ©teEoertreter oerßängten ©elbbuße.
Sie Unterfudjung unb Seurteilung erfolgt auf Ein»

trag ber SireMion ber Elnftalt burch bie fantonalen
Seforben; babei finb bie allgemeinen Seftimmungen bei
Sunbelgefeße! über ba! Sunbelftrafrecht com 4. tpor=
nung 1853 anjumenben.

Sie ©ntfdjeibungen ber fantonalen Seßörben finb
ber Sireftion ber Elnftalt fcfjriftticf) mitzuteilen unb fönnen
oon ibr nad) ERaßgabe ber fantonalen unb ber eibge»

nöffifdjen pozeßoorfchriften weitergezogen werben.

Siefe angeführten Elrtifel fprecljen eine folci)
beutliche ©prad)e, baß e! fic^ gewiß ber ERüße

lohnt, einige UnfaHoerhütungl Sorfchriften zu
befprecßen, wie foldje fowohl in ber ©djweiz, wie aud)
im benachbarten Seutfcßlanb bi! f>ertte aufgeftellt unb
allgemein geßanbljabt worben finb.

EBir wollen mit ber pblifation einiger befannter
beutfcßer UnfaEoerhûtung!=Sorfchriften beginnen.

I. Elorööeutfche f>oljberufâgenoffenfd)ttft.

§ 1. Dbligatorifcb ifi bie Serîleibung ber Kreil»
füge unter bem Sifd). 311«: ficher wirb erachtet, wo
nid)t bie technifclje ©inricßtung f<f)on ben genügenben
Schuß gewahrt eine ooEftänbige UmMeibung bei Sifclje!
ober eine SerMeibung ber Kreilfäge an beiben ©eiten
unter bem Sifcße bi! 5 cm über bem 3ah"freuz be§

größten angewenbeten ©ägebtattel.
Sie platten bürfen bann feinen größeren 3lbfianb

all 10 cm lichte EBeite haben,
§ 2. Dbligatorifcf) ift bie ©infüßrung bei ©palt»

fei fei, fobalb bie oorzuneßmenbe Elrbeit bie Serwen»
bung bel ©paltfeile! überhaupt geftattet. Sie ©cßneibe
unb tpöhe belfelben muß ftch bem ßahnfranj bei ©äge»
blaltel môgliçhft anfdhließen.

§ 3. Sei pnbelfägen muß ber obere Seil oer»
becft fein.

§ 4. ©oweit el mit bem Setriebe oereinbar, finb
bie Kreilfägen fo zu überbecfen, baß eine Serteßung
weber bitrc^ Eluffaffen oon oben, noch burch 3lulgleiten
oon oorn entfielen fann. Sal Surchfcßieben oon
ZU fdhneibenben Seilen foil, wenn el nicht felbfttätig
burd) bie SRafchine ober mittell fahrbaren Sifcfje! er»

folgt, mit einem fpißen ©tabe gefchelfen.
§ 5. Sei ©at ter füg en finb bie Kurbeln, Kurbel»

fcf)eiben, fomie bie Senterftangen mit ©cfjußbarrieren ju
umfriebigen, wenn nicht bie iiage bei Kurbelblodel be»

reit! biefert 3wed erfüllt. Sei ben ^orijontalgattern
ift ein folibel ©cßußblech ober ein fiarfer ^oljpfoften
am ©nbe ber ©ägefüßrung anzubringen, um ben Arbeiter
oor bem ©toße bel hoïoortretenben ©ägeraljmen! ober
bei plößlichem Srucß belfelben zu fcßüßen; ebenfo ift
bie Senferftange zu oerfleiben,

§ 6. Sei 9lbrichthobelmafd)inen ift ber EReffer»
fpalt in ber ganzen Sreite bei nicht benutzten Taumel
Zu oerbeden unb tunlichft, bei Umfd)lagen ober ßurüct»
fchlagen bei abzuricßtenben Holzel, für eine fofortige
felbfitätige ßubecfung bel ©cßliße! ©orge zu tragen.

§ 7. Sie EReffer unb ERefferlöpfe ber H.o
bei», Kehl», päfe» unb ©punbmafcßinen ftnb
burch Schußblecße zu oerfleiben. Sor ben gezahnten
Sranlportwalzen biefer SRafdjinen ift an ber ßufüh»
runglfteüe ein ©chußblecl). anzubringen.

§ 8. Sei ben Sifchfräfen finb ©cfju^fd^ciben
refp. »©locfen zu oermenben.

§ 9. Sei Sanbfägen ift bal Statt, foweit el

nic|t zum ©djneiben erforberlid) ift, in feiner ©efamt»
länge z« oerbeden. (gortfeßung folgt.)

iite <8a*tenftaM bei ^afel.
Etun foil auch Ektfel uad) bem Sorbilb englifcßer

unb beutfcher ©roßftäbte unb Qnbuftriezentren eine ©arten»
ftabt erhalten unb zwar ift el bielmal bie pioatinitiatioe,
bie bahnbredfenb oorangehen wtE. fjn einer foeben im
Srud erfeßienenen, oon Elrcßtteft Settwiler h^aulge»
gebenen ©cijrift wirb bal pojeM, bal bemnächft in 3ln=

griff genommen werben foE, eingehenb befproeßen ; zahl»
reiche in ben Sej:t eingeftreute QEuftrationen, päne,
©runbrißtppen unb 3lnfichten geben ein anfchauliche!
Silb oon ber zufünftigen ©artenftabt, welche ben Elamen
„Eteu=3Rüncf)enftein" tragen wirb. Sal oon einer Sau»
gefeEfdfjaft für bie neue ©iebelung erworbene Serrain
umfaßt über 110,000 m" unb gehört zum ©ebiet bei
Eîachbarfanton! SafeEanb; el liegt füblich oon Safel
auf bem Hochplateau zmifdfen Sudffetb unb Eteinach
unb ift oon ber ©tabt aul mit ber ©leftrifdjen in weniger
all 15 ERinuten erreichbar. SBie ber Serfaffer ber
©thrift aulführt, wiE bie SaugefeEfchaft bem immer
mehr fich geltenb ma^enben Sebürfnil nad) relatio fom»
fortablen unb biEigen EBofwungen entgegenfommen. Sie
SBohnbeoölferung Safell nimmt fortwährenb zu; oon
45,000 ©eelen im Qahre 1870 ift fie heute auf über
135,000, alfo um mehr all bal breifache geftiegen; bie

3ahl ber EBohnhäufer Vermehrte fich im gleichen pit»
räum oon 3750 auf 11,000. Siefer 3unahme gegen»
über ift bal bebaubare ©ebiet bei Kantons Safelftabt
ein oerhältnilmäßig eng befchränfte! unb ber äußerfte
©ürtel ber Eteubauten ift bereitl faft überaE nahe an
bie Kantonlgrenze oorgerüdt. Eluch haben bie mit bem
9lnfd)weEen ber Seoöiterung fteigenbe SBohnunglnacfj»
frage einerfeitl unb bie burch oermehrte Sautätigfeit
bebingte Slbnahme bei bebaubaren Serrainl anberfeit!
ihre Sßirlung auf bie Soben» unb SRietpreife naturge»
maß nitht oerfehlt. 3ln bie ©rünbung einer ©artenftabt
auf bafelftäbtifdjem ©ebtete war baher zum oornherein
rtid^t zu benfen.

Sie ©artenftabt „ERewSDtünchenftein" foE nad) einem
genereEen pan angelegt werben, fo baß ber ©iebelung
trot) ihrem länblichen ©haraïter ein ftäbtifcher ßug ge=

wahrt bleibt. Sen mit Säumen bepflanzten pomenaben
unb ©traßen entlang ziehen ftdj inmitten oon bazuge»

hörigem ©arten» unb pianzlanb bie Meinen Häufer»

gruppen unb einzelfteßenben Siflen. Ser Sebauungl»
plan trägt bem ©haraMer ber ©artenftabt in jeber Se»

Ziehung ^Rechnung. Slbweidhenb oon bem althergebrachten
©cljema gerabliniger, langweiliger ©traßenzüge ift einer
gewiffen llnregelmäßigteit unb einer mehr ober weniger
letzten Kuroierung ber Sorzug gegeben worben, wal
ben SReiz bei ©efamtbilbel erhöht. 3111 oorherrfchenb
hat man ben Sppul bei 3meifamilienhaufel angenommen;
bie neue ©iebelung foE nicht etwa eine bloße ©igenheim»
lolonie werben, fonbern auch bem Sebürfniffe berjenigen
bietten, für bie ber ©rwerb einel ©igenheim! fo gut wie
unmöglich ift unb bie oielmehr bauernb auf bie Unter»
fünft im ERiethaufe angewiefen finb. EBa! bie EBof)»

nun gen felbft anbelangt, fo foE nicht! oerfäumt werben,
um biefe zu einem behaglichen, trauten H«m aulzubauen.
Sa bie EBohnhaulparzeBen eine große Siefe aufweifen,
bleibt für jebe! Hau! reichlich ©artentanb übrig. Sie
©efamtzahi ber im Sebauunglptan oorgefelfenen EBohn»
häufer beläuft fich <*uf etwa 250; auf ein Hau! ent»

faEen im Surd)f<hnitt zmei Familien unb e! wirb fo»
mit bie Elnfiebelung für runb 500 gamitien SBohnung
bieten. 9Recl)net man nun pro gumilie 5—6 prfonen,
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werden. Bei Rückfall binnen drei Jahren seit der letzten
Verurteilung kann die Geldbuße bis auf 1000 Fr. und
die Gefängnisstrafe bis auf 6 Monate erhöht werden.

Der Betriebsinhaber haftet für die Bezahlung der

gegen seinen Stellvertreter verhängten Geldbuße.
Die Untersuchung und Beurteilung erfolgt auf An-

trag der Direktion der Anstalt durch die kantonalen
Behörden; dabeisind die allgemeinen Bestimmungen des
Bundesgesetzes über das Bundesstrafrecht vom 4. Hör-
nung 1853 anzuwenden.

Die Entscheidungen der kantonalen Behörden sind
der Direktion der Anstalt schriftlich mitzuteilen und können

von ihr nach Maßgabe der kantonalen und der eidge-
nössischen Prozeßvorschristen weitergezogen werden.

Diese angeführten Artikel sprechen eine solch

deutliche Sprache, daß es sich gewiß der Mühe
löhnt, einige Unfallverhütungs-Vorschriften zu
besprechen, wie solche sowohl in der Schweiz, wie auch
im benachbarten Deutschland bis heute aufgestellt und
allgemein gehandhabt worden sind.

Wir wollen mit der Publikation einiger bekannter

deutscher Unfallverhütungs-Vorschriften beginnen.

I. Norddeutsche Holzverufsgenossenschast.

§ 1. Obligatorisch ist die Verkleidung der Kreis-
säge unter dem Tisch. Als sicher wird erachtet, wo
nicht die technische Einrichtung schon den genügenden
Schutz gewährt, eine vollständige Umkleidung des Tisches
oder eine Verkleidung der Kreissäge an beiden Seiten
unter dem Tische bis 5 em über dem Zahnkreuz des

größten angewendeten Sägeblattes.
Die Platten dürfen dann keinen größeren Abstand

als 10 em lichte Weite haben.
8 2. Obligatorisch ist die Einführung des Spalt-

keiles, sobald die vorzunehmende Arbeit die Verwen-
dung des Spaltkeiles überhaupt gestattet. Die Schneide
und Höhe desselben muß sich dem Zahnkranz des Säge-
blattes möglichst anschließen.

8 3. Bei Pendelsägen muß der obere Teil ver-
deckt sein.

8 4. Soweit es mit dem Betriebe vereinbar, sind
die Kreissägen so zu überdecken, daß eine Verletzung
weder durch Auffassen von oben, noch durch Ausgleiten
von vorn entstehen kann. Das Durchschieben von
zu schneidenden Teilen soll, wenn es nicht selbsttätig
durch die Maschine oder mittels fahrbaren Tisches er-
folgt, mit einem spitzen Stäbe geschehen.

§ 5. Bei Gattersägen sind die Kurbeln, Kurbel-
scheiden, sowie die Lenkerstangen mit Schutzbarrieren zu
umfriedigen, wenn nicht die Lage des Kurbelblockes be-

reits diesen Zweck erfüllt. Bei den Horizontalgattern
ist ein solides Schutzblech oder ein starker Holzpfosten
am Ende der Sägesührung anzubringen, um den Arbeiter
vor dem Stoße des hervortretenden Sägerahmens oder
bei plötzlichem Bruch desselben zu schützen; ebenso ist
die Lenkerstange zu verkleiden.

8 6. Bei Abrichthobelmaschinen ist der Messer-
spalt in der ganzen Breite des nicht benutzten Raumes
zu verdecken und tunlichst, bei Umschlagen oder Zurück-
schlagen des abzurichtenden Holzes, für eine sofortige
selbsttätige Zudeckung des Schlitzes Sorge zu tragen.

§ 7. Die Messer und Messerköpfe der Ho-
bei-. Kehl-, Fräse- und Spundmaschinen sind
durch Schutzbleche zu verkleiden. Vor den gezahnten
Transportwalzen dieser Maschinen ist an der Zufüh-
rungsstelle ein Schutzblech anzubringen.

8 8. Bei den Tisch fr äsen sind Schutzfcheiben
resp. -Glocken zu verwenden.

8 0. Bei Bandsägen ist das Blatt, soweit es

nicht zum Schneiden erforderlich ist, in seiner Gesamt-
länge zu verdecken. (Fortsetzung folgt.)

Gine Gartenstadt bei Basel.
Nun soll auch Basel nach dem Vorbild englischer

und deutscher Großstädte und Industriezentren eine Garten-
stadt erhalten und zwar ist es diesmal die Privatinitiative,
die bahnbrechend vorangehen will. In einer soeben im
Druck erschienenen, von Architekt Dettwiler herausge-
gebenen Schrift wird das Projekt, das demnächst in An-
griff genommen werden soll, eingehend besprochen; zahl-
reiche in den Text eingestreute Illustrationen, Pläne,
Grundrißtypen und Ansichten geben ein anschauliches
Bild von der zukünftigen Gartenstadt, welche den Namen
„Neu-Münchenstein" tragen wird. Das von einer Bau-
gesellschaft für die neue Siedelung erworbene Terrain
umsaßt über 110,000 m ^ und gehört zum Gebiet des
Nachbarkantons Baselland; es liegt südlich von Basel
auf dem Hochplateau zwischen Buchfeld und Reinach
und ist von der Stadt aus mit der Elektrischen in weniger
als 15 Minuten erreichbar. Wie der Verfasser der
Schrift ausführt, will die Baugesellschaft dem immer
mehr sich geltend machenden Bedürfnis nach relativ kom-
fortablen und billigen Wohnungen entgegenkommen. Die
Wohnbevölkerung Basels nimmt fortwährend zu; von
45,000 Seelen im Jahre 1870 ist sie heute auf über
135,000, also um mehr als das dreifache gestiegen; die

Zahl der Wohnhäuser Vermehrte sich im gleichen Zeit-
räum von 3750 auf 1t,000. Dieser Zunahme gegen-
über ist das bebaubare Gebiet des Kantons Baselstadt
ein verhältnismäßig eng beschränktes und der äußerste
Gürtel der Neubauten ist bereits fast überall nahe an
die Kantonsgrenze vorgerückt. Auch haben die mit dem
Anschwellen der Bevölkerung steigende Wohnungsnach-
frage einerseits und die durch vermehrte Bautätigkeit
bedingte Abnahme des bebaubaren Terrains anderseits
ihre Wirkung auf die Boden- und Mietpreise naturge-
mäß nicht verfehlt. An die Gründung einer Gartenstadt
auf baselstädtischem Gebiete war daher zum vornherein
nicht zu denken.

Die Gartenstadt „Neu-Münchenstein" soll nach einem
generellen Plan angelegt werden, so daß der Siedelung
trotz ihrem ländlichen Charakter ein städtischer Zug ge-
wahrt bleibt. Den mit Bäumen bepflanzten Promenaden
und Straßen entlang ziehen sich inmitten von dazuge-
hörigem Garten- und Pflanzland die kleinen Häuser-
gruppen und einzelstehenden Villen. Der Bebauungs-
plan trägt dem Charakter der Gartenstadt in jeder Be-
ziehung Rechnung. Abweichend von dem althergebrachten
Schema geradliniger, langweiliger Straßenzüge ist einer
gewissen Unregelmäßigkeit und einer mehr oder weniger
leichten Kurvierung der Vorzug gegeben worden, was
den Reiz des Gesamtbildes erhöht. Als vorherrschend
hat man den Typus des Zweifamilienhauses angenommen;
die neue Siedelung soll nicht etwa eine bloße Eigenheim-
kolonie werden, sondern auch dem Bedürfnisse derjenigen
dienen, für die der Erwerb eines Eigenheims so gut wie
unmöglich ist und die vielmehr dauernd auf die Unter-
kunft im Miethause angewiesen sind. Was die Woh-
nun gen selbst anbelangt, so soll nichts versäumt werden,
um diese zu einem behaglichen, trauten Heim auszubauen.
Da die Wohnhausparzellen eine große Tiefe aufweisen,
bleibt für jedes Haus reichlich Gartenland übrig. Die
Gesamtzahl der im Bebauungsplan vorgesehenen Wohn-
Häuser beläuft sich auf etwa 250; auf ein Haus ent-
fallen im Durchschnitt zwei Familien und es wird so-
mit die Ansiedelung für rund 500 Familien Wohnung
bieten. Rechnet man nun pro Familie 5—6 Personen,
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fo ergibt baS eine ©inroofmerjahl non 2500 — 3000
Beelen.

Ten SJlittelpunft bet ©artenftabt mirb ein großer
SUtarftplap bilben, in ben famtlidje ^auptfirafjen ober
OTeen eintnänben. £>ier beftnben fict) bie Kaufläben,
bie ißofi, bie 2lpotl)efe unb ba§ „TorfmirtSljauS" mit
Unterhaltung^* unb 93erfammlung§fälen. Ter SDtarft»

plat, foil ba§ roirtfd)aftlid)e unb gefellige 3«"frum ber
©artenftabt raerben; er foil mit ben ihn umgebenben
in ben Staffen Eräftiger mitïenben ©ebäuben ben feften
ftern ber burd) ©arten getrennten fpäufergruppen bilben

Muri p einem ireiftetienöen (finfamilicin

BnMiins au$ SetonMIblöita.
(Singetanbt.)

Tie in Slmerifa feljr eingeführte 23auweife mit
S3etonf)ol)Iblöcfen beginnt auch in Teutfd)lanb feften
gatff §u faffen. ©S bürfte barum geitgemäfs fein, menn
roir unfern Sefern ben ©ntrourf gu einem ©infamilien«
iffioffntjaitg au§ Setont)o(]lb(octen im 93ilbe bringen,
melden bie girma Tr. ©afparp & So., SDtarfranftäbt

unb burcp feine Slnlage unb arcpiteïtonifctje Sluigefial*
tung ber ©iebelung gemiffermaffen ben ©paraïter eineS

pfammenpängenbeti ©etneinroefenS aufbrücfen. îJîacf)
ben ber oben ermähnten 33rofcf)üre beigelegten iöeredp
nungStabellen, bürften bie Käufer unb SJtietpreife in ber
©artenftabt „Sfteu* SJtuncpenfiein" etroa um bie £>älfte
niebriger fein, als auf ftäbtifcpem ©ebiete. Tie ©cprift
fchliefft mit bem fjnnmeiS barauf, baff bie ©artenftabt
nid)t nur eine glücftidje Söfung ber SBopnungSfrage be*

beute, fonbertt auch ben S3erool)nera bie SRöglicpfeit biete,
bie Steige unb Slnnepmlicpfeiten beS SanblebenS ju ge?

niefjen, ohne babei auf bie Vorteile, roelcpe ihnen bie

nal)e ©rofcftabt geroäpre, Oermten ju müffen.
Ta bie ®rofd)öre ben gangen Sageplan, bie ©runb*

riffe unb bie fyrontanficljten ber Raufet unb £>äufer=

gruppeti in pöbfdjen, fiaren Slbbilbungeit unS oor Slugen
führt, fo ift eS ein SeicpteS, fid) iept fcpon ein 93ilb oon
ber hübfdfen 3»fanftSftabt gu machen. SBir hoffen nur,
ba§ oerbienftoolle Sßerf «fomme redjt balb gu ©tanbe
unb gebe SBeranlaffung, bei ben anberen ©cljroeiger*
ftäbten ähnliche Unternehmungen inS Seben gu rufen.

bei Seipgig bon |>erra 33aumeifter £>eerbe, SOtarfranfiäbt
gur ©infüprung iprer ^ohlblodmafcpine Sßhönif aus«
arbeiten liefj. 5m ©rbgefdjofi finb 2 ©tuben, Cammer
unb Äüdje mit ©peifefammer, fomie eine geräumige
Tiefe borgefepen. TaS barüber liegenbe Dbergefdjoff
birgt brei bemoljnbare 3inmter unb einen 83oben. Tie
Sltauern beS ©rbgefcpoffeS finb burdjroeg 1V« ftarE ge=
badjt. Sin ber ©trafsenfront ift biefe ©tärfe auch im
oberen ©efdjoff beibehalten, mäl)renb bie ©artenfeiten
beS TadhgcfcpofieS gum Teil nur 1 S3lod ftarfe SJtauern
geigen. 5m Treppenhaus finb ebenfalls 1 S3tod ftarfe
SWauern borgefepcn. Tie übrigen 3mifcpettwänbe finb
Va 93lod ftarf. fjfür bas ©ebäube gebadjt finb S3l5de
im format bon 16 beutfcljen Dformalfteinen mit guge,
in ber ©ro^e bon 51/30/25 cm. Tie ardjiteftonif^e
SBirfung beS §ohtblocfhaufeS bürfte baburd), ba| bie
S3lodgrohe ntc^t gu flein gewählt mürbe, eine fepr
borteilljafte fein. SUS SrüftungSfüHungen mürben mehr«
farbige 3^btentplatten als ißerblenbung borgefepen.
Tie Slode ber gaffaben fönnen berftpiebenartig bofficrt
fein. Tie geufterftürge unb ©ohlbänfe finb ebenfalls
in Äunftftein gebadet. Tie Sebacpung follen 3ement«
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so ergibt das eine Einwohnerzahl von 2500 — 3000
Seelen.

Den Mittelpunkt der Gartenstadt wird ein großer
Marktplatz bilden, in den sämtliche Hauptstraßen oder
Alleen einmünden. Hier befinden sich die Kaufläden,
die Post, die Apotheke und das „Dorfwirtshaus" mit
Unterhaltungs- und Versammlungssälen. Der Markt-
platz soll das wirtschaftliche und gesellige Zentrum der
Gartenstadt werden; er soll mit den ihn umgebenden
in den Massen kräftiger wirkenden Gebäuden den festen
Kern der durch Gärten getrennten Häusergruppen bilden

Enwurs z« einem sreiftehenden Einsnmilien-

Wohnhnns « Betonhohlwàn.
(Eingesandt.)

Die in Amerika sehr eingeführte Bauweise mit
Betonhohlblöcken beginnt auch in Deutschland festen
Fuß zu fassen. Es dürfte darum zeitgemäß sein, wenn
wir unsern Lesern den Entwurf zu einem Einfamilien-
Wohnhaus aus Betonhohlblöcken im Bilde bringen,
welchen die Firma Dr. Gaspary ck Co., Markranstädt

und durch seine Anlage und architektonische Ausgestal-
tung der Siedelung gewissermaßen den Charakter eines
zusammenhängenden Gemeinwesens aufdrücken. Nach
den der oben erwähnten Broschüre beigelegten Berech-
nungstabellen, dürften die Häuser und Mietpreise in der
Gartenstadt „Neu-Münchenstein" etwa um die Hälfte
niedriger sein, als auf städtischem Gebiete. Die Schrift
schließt mit dem Hinweis darauf, daß die Gartenstadt
nicht nur eine glückliche Lösung der Wohnungsfrage be-

deute, sondern auch den Bewohnern die Möglichkeit biete,
die Reize und Annehmlichkeiten des Landlebens zu ge-
nießen, ohne dabei auf die Vorteile, welche ihnen die

nahe Großstadt gewähre, verzichten zu müssen.
Da die Broschüre den ganzen Lageplan, die Grund-

risse und die Frontansichten der Häuser und Häuser-
gruppen in hübschen, klaren Abbildungeil uns vor Augen
îûhrt, so ist es ein Leichtes, sich jetzt schon ein Bild von
der hübschen Zukunstsstadt zu machen. Wir hoffen nur,
das verdienstvolle Werk -/komme recht bald zu Stande
und gebe Veranlassung, bei den anderen Schweizer-
städten ähnliche Unternehmungen ins Leben zu rufen.

bei Leipzig von Herrn Baumeister Heerde, Markranstädt
zur Einführung ihrer Hohlblockmaschine Phönix aus-
arbeiten ließ. Im Erdgeschoß sind 2 Stuben, Kammer
und Küche mit Speisekammer, sowie eine geräumige
Diele vorgesehen. Das darüber liegende Obergeschoß
birgt drei bewohnbare Zimmer lind einen Boden. Die
Mauern des Erdgeschoßes sind durchweg 1'/- stark ge-
dacht. An der Straßenfront ist diese Stärke auch im
oberen Geschoß beibehalten, während die Gartenseiten
des Dachgeschoßes zum Teil nur 1 Block starke Mauern
zeigen. Im Treppenhaus sind ebenfalls 1 Block starke
Mauern vorgesehen. Die übrigen Zwischenwände sind
V2 Block stark. Für das Gebäude gedacht sind Blöcke
im Format von 16 deutschen Normalsteinen mit Fuge,
in der Größe von 51/30/25 em. Die architektonische
Wirkung des Hohlblockhauses dürfte dadurch, daß die
Blvckgröße nicht zu klein gewählt lourde, eine sehr
vorteilhafte sein. Als Brüstungsfüllungen wurden mehr-
farbige Zementplatten als Verblendung vorgesehen.
Die Blöcke der Fassaden können verschiedenartig bossiert
sein. Die Fensterstürze und Sohlbänke sind ebenfalls
in Kunststein gedacht. Die Bedachung sollen Zement-
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